
29 C 984t14 (44) 26.05.2014

Knochenhauer, JAe
Urkundsbeamtin-/beamter der Geschäftsstelle

lm Namen des Volkes
Urteil

In dem Rechtsstreit

Astragon Software GmbH,'vertr.'d.d.
41236 Mönchengladbach

Prozessbevollmächtigte: Rechtsanw.
10719 Berlin
Geschäftszeichen: FB 41 07 | 12-0008

gegen

Geschäftsführer Dirk Walner; Limitenstr. 64-78,

. 
Klägerin

NIMROD RAe"Bockslaff Söheffen GbR, Emserstr. 9,

Beklagter

hat dasAmts'gericht Frankfurt'am MaiÄ:durch die Richierin,Dr.'Mantz aufgrund der mündli-

chen Verhandlung vom 12.05.2014 füq Recht erkannt:

Der Bektagte wird.verrirteiit, die'Klägerin'voh Anwa!!-skösten ,!rtrlr.olessbevoll'
mächtigteä in nOne von 1.005;40 C neOst Zinsen intlöhe von.S PiozehtpuT-ltP-T..

über döm,jeweiligen BasiSzinssatz seit 28.03.2014 freizustellen Sowie,an diÖ Klä-
gbrifi Schädeneföatziiir Höhe von 510,- € zuzüglich Zinsen in"Hö!9 von 5 Prozent-

iunkten über dem ieweiligen,Basiszinssatz sej! 28.03-2014 zu zahlen'

Die Kosten des.Verfahrens hat der Beklagte zu tragen.

Das Urteil ist gegen'sicherheitsleistung in Höhe voh 110 o/o' des jeweils zu voll-
strecken deir Betra ges vorläufi g vol lstreckbar.
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,.{;r\\x Farteien streiten um Schadens- und Aufwendungsersatzansprüche wegen unerlaubter

Verwertung urheberrechtlich geschützter lnhalte in einer Internet-Tauschbörse.

Die Klägeiin ist alleinige Rechteinhaberin an dem Spiel ,,Landwirtschaftssimulator 2013". Die-

ses Spiel wurde am 09.12.201,2 um,17:58:44h von der lP-Adresse 77.0.56.214, am

10.12.2012 um 00:23:28h von der lP-Adresse 77.0.56.214, am 10.12.2012um 06:07:56h von

der lP-Adresse 77.0.39.107 und am 11.12.2012 um 13:23:19h von der lP-Adresse'

77.0.40.212 ohne Erlaubnis der Klägerin über eine lnternettauschbörse hochgeladen und an-

geboten.-Die genannten lP-Adressen waren laut Auskunft des Internetproviders zu den ge-

nannten Zeitpunkten allesamt dem Anschluss des Beklagten zugeordnet.

Mit anwaltlichem Mahnschreiben vom 25.03.2013, hinsichtlich dessen Inhalts auf Bl. 51-54

d.A. Bezug genommen wird;forderte die Klägerin den Beklägten zur Unterlassung auf und

machte Schadensersatz sowie Aufiruendungsersatz geltend. Die Unterlassungserklärung wur-

de durch den Beklagten abgegeben, Zahlungen erfolgten keine.

Die Klägerin begehrt mit der. Klage Freistellung,von den anwaltlichen Abmahnkosten in Höhe

von 1.005,40 € (nach Teilrücknahme im Termin 1,3 Gebühr aus Gegenstandswert 30.000,- €

zuzüglich Auslagenpauschale) sowie Schadenersatz in Höhe von 510,- €.

Die Klägerin behauptet, der.Bekldgte habe das Spiel hochgeladen.

Die Ktäger]n halzllj:ghst beantragt, der Beklagte wird, verurteilt, die Klägerin von Anwaltskos-

ten ihrer: ProzessbevollmäChtigten'in Höhe von 1.157 ; €'nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozent-

{Ornft"ff,Uber dem jeweiligen Basiszinssatz seit Rechtshängigkeit freizustellen sowie an die

Klägerin Schadenersatz in Höhe, von 51.0,-,:€ zuzüglich Zinsen ir,i"Höhe von 5 Prozentpunkten

über dem"jeweiligen Basiszinssatz seit Rechtshängigkeit zu zahlen.

lm Termin zur..mündlichen:Verhandlurig,arh-12.05.2014 hat die Klägerin die'Klage zum Teil

zurückgenommen.

Die'Klägerin beantragt nunmehr unter Teilklagerücknahme im'Übrigen,

der. Beklagte wird vör:urteilt; die Klägerin von Anwaltskosten ihrer Prozessbevollmäch-

tigten in Höhe von 1.005,40 € nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem

jeweiligen Basiszinssatz seit,Rechtshängigkeit freizustbllen sowie an'die"Klägerin

Schadenersatz in Höhe von 510,- € zuzüglich Zinsen'in Höhe von 5 Prozentpunkten

über dem jeweiligen Basiszinssätz seit Rechtsh.ängi$keit zu zahlen.
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Der Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen'

WegenderweiterenEinze|heitendesSach-undStreitstandeswirdaufden"|nha|tderzwi-

schendenParteiengewechseltenSchriftsätzenebstAnlagenverwiesen.

Entscheidungsgründe:

Die zulässige Klage ist begr'ündet' '

Die Klägerin hat gegen den:Beklagten einen Anspruch aus $ 97 Abs' 2 UrhG auf schadens-

ersatz in Höhe von 51.0 € und aus g g7a Abs. 1 tJrhG auf Freistellung von Rechtsanwaltskos-

ten in Höhe von € 1.005,40 €'

DieKlägerinverfügtüberdiealleinigenRechteandemFi|m,,Landwirtschaftssimulator2013,.

Seitens des Beklagten wurde das Recht der Klägerin der öffentlichen Zugänglichmachung

nach $ 19a UrhG verletzi. Über den.lnternetanschluss des Beklagten wurde'unstreitig am

0g,12.2012um17:58:44h,äm10.12:2012um00:23:28hundum0!'02:s6h.undam

11.12.2012um 13:23:1gh das Spier ,,Landwirtschafts'simurator 2013" über eine Tauschbörse

vollständig hochgeladen'

Wird ein n"r.nr","s Werk von giner lP-Adresse aus zugänglich gemaiht' die zum fraglichen

Zeitpunkt einer bestimmten person zugete't ist, so spricht eine.tatsächriche vermu]ung 
lafür,

dass diese person für die Rechtsverretzung verantworaich ist. Daraus ergibt sich eine sekun-

däre'DarlegungslastdesAnschlussinhaberS,der.ge|tendmacht,eineanderePersonhabedie

Rechtsverletzungbggangen.(BGHtJrtei|vqm12.5.2o1o,Az:7R121|08).lmRahmendieser

sekundäien Darregungsrast känn der Anschrussilhaber die tatsächriche Vermutung seiner

Täterschaftbzw.dieVermutungsgrundlagebeseitigen'indemerumständevorträgt'ausde-

nensichdieerristhafteMög|ichkeiteindsanderenGeschehens"o]i:"ergibt(vg|'oLGKöln,

urteir vom.16.5.2012,'MMR 2o12,Sab, sso;. Insofern ist zur Erschütterung der tatsächlichen

Vermutung-eine:plausibleQegeldarstellungdesAns.chlussinhabersimRahmendersekundä-

ren DarldgungslaSt erforderlich. Diesen AnforderuJrgen dntspricht der Sachvortrag des Be-

kragten vorriegend.nicht. Der Bekragtg hat sich darauf beschränkt, in der mündlichen'Verhand-

|ungseineTäterschaftzubestreiten'Weiterer;SachvortragistdurchdenBek|agtennichter-
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.folgt. Damit ergibt sich aus,dem Vorbringen des Beklagten insbesondere keine ernsthafte und

plausible Möglichkeit eines anderen Geschehensablaufs.

Insgesamt konnte"der Beklagte daher im'Rahmen der: ihm'obliegenden sekundären Darle-

gungslast die tatsächliche Vermutung.seiner täterschaftlichen Haftung als Anschlussirihaber

nicht entkräften. Insoweit ist von der persönlichen Verantwortlichkeit des Beklagten als An-

schlussinhaber für das Angebot des'streitgegenständlichen Werkes zum Herunterladen in der

Tauschbörse auszugehen.

:

Es liegt jedenfalls ein fahrlässiges Handeln vor. An das erforderliche Maß der Sorgfalt sind

dabei strenge Anforderungen zu stellen. Danach muss sich, wer, ein fremdes urheberrechtlich

geschütztes Werk nutzen will, über"den Bestand des Schuties wie auch über den Umfang

seiner.Nutzungsberechtigung;Gewissheit verschaffen."lnsoweit besteht eine Prüfungs- und

Erkundigungspflicht des Beklagten. Der Beklagte hätte sich daher Sowohl über die Funktions-

weise der Tauschbörse als auch über die Rechtmäßigkeit des Angebots kundig machen und

vergewissern müssen

Der Beklagte ist somit gemäß g 97 Abs. 2 UrhG der Klägerin'zum Schadensersatz verpflich-

tet.

Durch das Angebot zum Herunterladen des streitgegenständlichen Spiels verursachte der

Beklagte einen Schaden in Höhe von € 51O,OO, welchen das Gericht gemäß S 287 ZPO der

Höhe nach schätzt.

Bei,der Verlellpg.ysn lmmaterialgüterrechten, Wie hier, ermöglichtdib Rechtsprechung dem

Verletzten wegen der.besonderen Beweisschwierigkeiten, die äer Verletzte hat, neben dem

Ersatz des konkreten schadens weitÖre.wege der schadensermittlung' Danach kann der

Schaden auch in Höhe einerangemessenen Lizenzgebühr berechnet werden (BGH GRUR"

1ggo, 100g, 100g - Lizenzanalogie). DerVerletzte hat daher däs Wahliecht, wie er seinen

Schadenersatzanspruch berechnen,will. Vorliegend hal d'ie Klägerin die Berechnung im wege

der Lizenzanalogie gewählt. Bei d9r Berechnung der ang-emessenen'Lizenzgebühr ist'rein

objektiv darauf abzustellen,.was beivertraglicher Einräumung der Rechte ein vernünO'n"j 
..

Lizenzgeber.gefordÖrt und ein:vernünftiger.l-izenlpehper gewährt hätte, wenn beide im Zeit-

" . 
punkt der Entscheidung die gpgebene sachlage $ekannt hätten. Diese schadensberechnung

beruht auf der Erwägung, dass derjenige,'der aUs.schlidfliche'Rechte anderer''verletzt' nicht

besser stehen soll, als er im Falle einer ordnu.ngsgemäß ertei[el Erlaubnis durch den Rechts-

inhaber gestanden hätte. Damit läuft die Lizenzanalog.ie aui die Fiktion eines Lizenzvertrages

der im Verkehr üblichen Art hinaus. ln welchem Ausmäß und umfang es konkret zu einem

Schaden gekommen ist, spielt dabei keine Rolle'
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Der geforderte Schadenersatz'in Höhe von 510,- € erscheint vor dem Hintergrund des dies-

bezüglichen:unbestrittenen sachvortrags der Klägerin und angesichts der Funktionsweise der

Tausöhborse, die mit jedem Herunterladen eine weitere Downloadquelle eröffnet, angemes-

sen. Däs Gericht schätzt daher-die angemessene Lizenz gemäß S 287 ZPO aut insgesamt

510,00 €.

Die Klägerin kann von dem Beklagten,aus $ 97a Abs' 1 UrhG, 5'257'BGB weiter die Freistel-

lung von den Kosten für. die Abmahnung vom 25.03.2013 in Höhe von € 1'005;40 verlangen'

da dies die erforderlichen Aufwendungen für die berechtigte Abmahnung.darstellen'

Gegen den,angesetzten,streitwert von 30.000 € sowie die (nach Teilrücknahme im Termin)

nunmehr noch geltend gemachte 1,3 Gebühr zuzüglich Auslagenpauschale bestehen keine

Bedenken. Die Abmahnung erfolgte in Bezug auf ein spiel, und es wurden neben der'unter-

lassungserklärung auch schadensersatzansprüche in dem schreiben vom 25'03'2013 gel-

tend gemacht.

Die Entscheidung über die Zinsen folgt aus ss 291, 288 Abs' 1 BGB (Prozesszinsen)'

Die Kostenentscheidung beruht auf SS 91, g}Abs' 2 Nr' 1' 269 ZPO; die vorläufige Voll-

streckbarkeit folgt aus $ 7Og ZPO'

Röchtsbehelfsbelehru ng :

'-,',e -*-*

Diese Entscheidung kanri mit der: Berufung ängefochten werden. sie ist einzuregen innerhalb

einer Notfrist von einem Monat bei dem'Landge-

richtFrankfurtamMain,Gerichtsstraße2,60313FrankfurtamMain.

DieFristbeginntmitderZustellungderinvol|ständigerFormabgefassten,Entscheidung.Die

Berufung ist nur zuläs9!g, wenn der Beschwerdegegenstand 600'00 € übersteigt oder das

""a;i 
i 

" 
aerutung in oi"r", qrte'zugerassen hät. Zur Einregung der Berufuhg ist berech-

tigt, wer durch diÖse'Entscheidun$"in seinen Rechten beeinträchtigt ist. DiÖ Berufung wird

durch Einreichung einer Berufungsschrift eingelegt. Die Berufung kann nur durch einen

Rechtsanwalt eingelegt werden'

Darüber hinaus,kann die Koitenentscheidung, soweit diese auf g 269 Zpo beruht, isoliert mit

der sofortigen Bäschwerde^angefochten weirdeh. sie ist innerharb einer Notfrist von'zweiwo-

chenbeidemAmtsger:ichtFrankfurtamMain,Gerichtsstr:aße2,60313Frankfurtoderdem
-Landgericht Frankfurt am Main, Gerichtsstr aße2,60313 Frankfurt einzuregen. Die Frist be-

ginnt mit der Zustellung der Entscheidung'
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Die.sofortige Beschwerde gegen die Kostenentscheidung ist nur zulässig, wenn der Wert des

Beschwerdegbgenstandes 200 € und der Wert des Beschwerdegegenstandes in der Haupt-

3ache ooo d uOersteigt. Beschwerdeberechtigt ist, wer durch diese Entscheidung in seinen
er ;n

Rechten beeiitrachtigt ist. t 
" ainar Flecnhwercle Jerschrift der

Oie gedöff'Werdä wird durch Einreichung einer Beschwerdeschrift oder zur Niec
4fi tl
lbesonattdst'älle der genannten Gerichte eingeleg!. Sie kann auch zur Niederschrift der Ge----- -t'

schaftsitelle eines jeden Amtsgerichts erklärt werden, wobei es für die Einhaltun$ der Frist.auf

den Eingang bei einem der genannten Gerichte ankommt. Sie ist von dem Beschwerdeführer

oder seinem Bevollmächtigten zu untezeichnen. Die Beschwerde muss die Bezeichnung des

angefochtenen.Beschlusses sowie die Erklärung enthalten, dass.Beschwerde gegen diesen

Beschluss eingelegt wird. Soll die Entscheidung nur zum Teil angefochten werden, so ist der

Umfang der Anfechtung zu bezeichnen

Die Besbhwerde soll begründet werden.

Dr. Mantz
Richterin

.2014

, Justizangestellte
Lnasneamteiider Geschäftsstelle des Amtsgerichts

Vorstehenie Äustertigung wird deq Klägerin zum Zwecke der Zwangsvollstreckung erteilt'

iin" Arrt"rtigung istäerbeklagten partei am g. (' /, Y zugestellt worden''t

darf frühestens zwei,Wochen nach diesem Tag beginnen

I, Junii 2g1q

der Geschäftsstelle

Seite 6/6


